
Militärische Routine oder bewaffneter Einsatz? 
Anmerkungen zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 25. März 2003 - »AWACS II« - 
Voii Ministcriulrat Dr Chri.7to.f Granzni, Borin 

1. Der Ausgangspunkt 

Der Beschluss betrifft die Frage. ob der Einsatz deut- 
scher Soldaten in AWACS-Flugzeugen der NATO in 
der Türkei der Zustimmung des Deutschen Bundes- 
tages bedurft hätte und damit unter den sogenannten 
konstitutiven Parlamcntsvorbehalt fällt, den das Bun- 
desverfassungsgericht in seinem Urteil vom 12. Juli 
1994 den Bestimmungen des Grundgesetzes entnom- 
men hatte'. AWACS ist ein - unbewaffnetes - luft- 
gestütztes Warii- und Ubera.achungss~stcni zur Früh- 
ei-kciiiiung von Flugeugen und anderen Flugobjekten 
sowie gegebenenfalls zur Leitung von Jagdflugzeugen. 
Die Besatzungen bestehen aus Angehörigen inehrerer 
NATO-Liinder. Etwa ein Drittel der Besatzungsmit- 
gliedci- sind Soldaten der Bundeswehr. Vier AWACS- 
F l ~ p c ~ i g e  wurden von  Geilenkirchcn nach K o n y a  in 
der Türkei verlegt. Seit deni 36. Februar bzw. deni 
1s. M i i u  3007 werden sie in1 iüi-kischen Luftraum ein- 
gesetzt. 
Die Buiidcsrcgieruiig hielt eine Zustimmung des Buii- 
destages nicht für crfordcrlich. weil der Auftrag der 
AWACS-Fl~igzeuge strikt defensiv sei und es sich bei 
der Lui trauniübcrwachuny in dcr Türkei um reine Rou- 
tiiiclliigc handele. Insbesondere leisteten die AWACS- 
F l u i p u g c  keinerlei linterstützung für Einsätze im 
oder gegen den Irak. 
Dagegen vertrat die FDP die Auffassung. dass die Ent- 
sendung der AWACS-Flugzeuge ohne die Zustimmung 
des Bundestages nicht zulässig sei. Es  handele sich um 
eine konkrete militärische Maßnahme im Zusammen- 
hang mit einem bewaffneten Konflikt und nicht um 
bloße Routine wie in Friedenszeiten. 
Einen Entschließungsantrag der FDP. mit dem die 
Bundesregierung aufgefordert werden sollte, unver- 
züglich die konstitutive Zustimmung des Bundestages 
f ü r  die Beteiligung deutscher Soldaten an AWACS- 
Einsätzen über der Türkei zu beantragen. lehnte der 
Bundestag mit 274 gegen 303 Stimmen bei sechs Ent- 
haltungen ab. Daraufhin beantragte die FDP-Bundes- 
tagsfraktion beim Bundesverfassungsgericlit den Er-  
lass einer einstweiligen Anordnung, mit dem die 
Bundesregierung angewiesen werden sollte. den Deut- 
schen Bundestag unverzüglich um seine Zustimmung 
zu diesem Einsatz zu bitten. 

11. Die Ausführungen zur Folgenabwägung: 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag der FDP 
auf der Grundlage einer Folgenabwägung abgelehnt. 

Sieg der Bundesregierung 

a )  Bei der Folgenabwägung im Rahmen eines Antrags 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung geht es nicht 
um eine Analyse der Rechtslage, hier also um die kon- 
krete Reichweite des Parlamentsvorbehalts (Bundes- 
wehr als »Parlamentsheer«-i). sondern es werden bei 
diesem Prozesstyp lediglich die fiktiven Folgen eines 
i i n  tersch iediichen En tsch eidrrrigsverlia[teris des Ger-ich ts 
iin Eilverfahren lind in der Hrrirptsache gegeneinander 
gc s t ell t . Das Gericht reflektiert ge w i sse rni a I3e n die po- 
tenziellen Schäden für den Fall. dass es sich gemessen 
an der Entscheidung in der Hauptsache im einstweili- 
gen Rechtsschutzverfahren zunächst »seirrt.< hat. Rein 
logisch gesehen sind dabei stets zwei Konstellationen 
des Auseinanderfallens denkbar. die sich konkret wie 
folgt dai-stellen: 
Auf der einen Seite stehen die Nachteile, die für den 
Bundestag - dessen Rechte die F D P  ini Wege dei- Pro- 
zcssstandschaft wahrnimmt - einträten, wenn die be- 
gehrte einsrweiligc Anordiiirng abgelehnt wird und sich 
in der Hauptsache (Organstreitverfahrcn) später he- 
rausstellt, dass die unterbliebene Zustimmung des 
Bundestages den Prrr-lcriizentsi~orbelirrli i,rrletzt. 
Auf der  anderen Seite stehen die Nachteile. wenn die 
einstwciligc Aiiordniing erlussen wird. sich aber später 
in der Hauptsache herausstellt. dass der Einsatz dem 
Par-iam P I I  ts vorbdz Li lt 11 ich t unterlog. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte hierbei das Ge-  
wicht des konstitutiven Parlamentsvorbehalts gegen 
die außenpolitische Verantwortung der Exekutive 
(Bundesregierung) mit ihrem Kernbereich eigener 
Entscheidungsfreiheit abzuwägen. Beide Güter sind 
hoch zu bewerten. „ D w  komtiturivc P(rr1unzentsvorbe- 
halt hat ein hohes Gewicht . . . Die ungeschmälerte 
ai~lj'enpolitische Nrindliitz~~sfähigkeit der Biindesregie- 
riing in den? ihr. drirclz die Vei@ssiing zugewiesenen 
Konzpetenzhereich hat auch in1 ~esaiiitstuatliciieii Inter- 
esse an der ar!pen- und sicherliritspolitischen Verläss- 
lichkeit Deutschlands bei der Abwiigiing besonderes 
Gewicht.. 
Als Ergebnis der Abwägung stellt das Gericht fest, 
dass die Rechte des Bundestages hier jedenfalls nicht 
deutlich überwiegen. Die Abwägung der Positionen 
bleibe deswegen im Ergebnis offen. Im Hinblick auf 
diesen Mangel an Eindeutigkeit des Abwägungsergeb- 
nisses hat das Gericht den Antrag der  FDP abgelehnt. 
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b) Diese Abwägung stellt verfassungsrechtsdogma- 
tisch keine Überraschung dar: Das  hohe Gewicht des 
außenpolitischen Handlungsspielraums der Exekutive 
und der Verlässlichkeit Deutschlands im Bündnis war 
bereits in der AWACS I-Entscheidung vom 8. April 
1993 .7 zum Ausdruck gekommen. Das  Gegengewicht 
des Parlamentsvorbehalts war durch die Leitentschei- 
dung vom 12. Juli 1994h vorgezeichnet. 

Abwägungsergebnisse kann man im Vorhinein aller- 
dings nur sehr begrenzt prognostizieren. Bekanntlich 
fließen in einen solchen Abwägungsprozess unter- 
schiedlichste Wertungen und Vorverständnisse ein, die 
sich letztlich nur sehr eingeschränkt rationalisieren 
und juristischer Methodenstrenge unterwerfen lassen. 
Mit anderen Worten. das konkrete Abwägungsergeb- 
nis hätte hier ebenso gut rinders ausfallen können. Die 
Bundesregierung konnte sich ihrer Sache deswegen im 
Vorhinein keineswegs sicher sein '. Im Ergebnis hat die 
Bundesregierung bei der Abwägung zwar einen juristi- 
schen Sieg errungen. Eine andere Frage ist es dagegen, 
ob die Bundesregierung auch in einem eventuellen 
Hauptsacheverfahren den Sieg davontragen würde. 

111. Die Ausführungen zur materiellen Rechtsfrage: 

a)  Im einstweiligen Anordnungsverfahren nimmt das 
Bundesverfassungsgericht nicht nur eine Abwägung 
vor, sondern es prüft zunächst auf einer rechtlich vor- 
gelagerten Stufe in eingeschriinktem Umfang auch die 
ninteridle Rechtsfrage. Dabei wird keine verfassungs- 
rechtliche Feinprüfung vorgenommen, sondern das Ge- 
richt legt einen eher groben Prüfungsmaßstab an und 
untersucht, ob ein - später einzuleitendes - Hauptsa- 
cheverfahren uffensichtlich iinbegriinclet wäres. Pro- 
zessual betrachtet hat diese grobe Negativprüfung die 
Funktion. das Gericht von überflüssiger Arbeit zu ent- 

Einladung zum Hauptsücheverfahren 

BVerfGE 8s. 173,182ff. 

Immerhin yab das Urteil vom 8. April 1993 - BVerfGE 88. 
17.3 - einen gewissen Fingerzeig auf das hier gefundene 
Abwiigungsergebnis: Auch damals hatte das Bundesverfas- 
sungsgericht den Erlass der beantragten einstweiligen An- 
ordnung(en) abgelehnt. wenn auch auf der Grundlage ciiier 
anderen Güterkollision. Das Bundesverfassungsgericlit hat- 
te zu diesem Zeitpunkt J en  konstitutiven Parlamentsvorbe- 
halt noch nicht im Grundgesetz »entdeckt«. Mit dem konsti- 
tutiven Parlamentsvorbehalt konnte es deswegen noch nicht 
argumentieren. Stattdessen hat es der aulknpolitischen 
Handlungsfreiheit der Exekutive die »noch offene. Verfas- 
sungsrechtsfrage entgegengesetzt, vergl. S. 182 (damals ging 
es um die Frage. ob die Bundeswehr sich überhaupt an 
Kampfeinsätzen außerhalb des NATO-Bündnisgebiets ohne 
Eintritt des Bündnisfalles beteiligen darf) - auch hier mit 
dem Ergebnis des Vorrangs der Verlässlichkeit Deutsch- 
lands im Rahmen der Vereinten Nationen und der NATO. 
>)Unzulässige oder offensichtlich unbegründete Anträge kön- 
nen durch einstimmigen Beschluss des Gerichts verworfen 
werden.« Vergl. § 24 BVerfGG. Da ein entsprechender An- 
trag in der Hauptsache als Organstreitverfahren wohl zd i i s -  
sig wäre. hat das Gericht sich mit dem Prüfpunkt »von vorn- 
herein unzulässig« nur kurz aufgehalten und zu erkcnnen 
gegeben. dass es keine Zweifel a n  der Zulässigkeit eines ent- 
sprechenden Antrags hätte. 

. BVerfCE 90.256. 

lasten: Was in der Hauptsache offensichtlich unbegriin- 
det wäre. bedarf im Eilverfahren keiner vertieften juris- 
tischen Anstrengung. Umgekehrt gilt aber auch: Was in 
der Hauptsache nicht offensichtlich unbegründet wäre, 
wird im Eilverfahren überhaupt nicht materiell geprüft. 
Das Gericht hat dann in die Abwägung einzusteigen. 
b) Genau an diesem Punkt des Ubergangs von der 
Sphäre des »Offensichtlichen« (nicht offensichtlich be- 
gründet oder unbegründet) zur Abwägung wird der Be- 
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 
2003 juristisch spannend und aufschlussreich. Nach- 
dem das Gericht nämlich festgestellt hat. dass ein An- 
trag in der Hauptsache nicht offensichtlich unbegrün- 
det wäre, weil es um die Beteiligungsrechte des 
Bundestages an der auswärtigen Gewalt gehe, geht das 
Gericht nicht ohne Weiteres zur Abwägung über. Es 
nimmt sich vielmehr die Freiheit, in ungewöhnlich aus- 
führlicher Form zu begründen. w m i m  die Hauptsache 
nicht offensichtlich unbegründet wäre. Das rechtliche 
Grobraster des „Offensichtlichen« wird auf diese Weise 
zum prozessualen Einfalltor für kornpiexc materiell- 
rechtliche Fragen und Überlegungen zur Reichweite 
des Parlamentsvorbehalts: 
»In der gegen wiirtiyeri geopolitischen Lrige ist nicht mis- 
ziiscliliejkn, r l r i s s  die Verlcgiiiig voii Gileii t l rs  iVA TO- 
AWACS-  Verbrinr1e.s. (in dein  tlc~iitsche Solrlrirc~ri iii grö- 
J3erer Zahl ht~tciligt sitid, iii rlic Tiirkr,i c ~ i i i c ~ r i  Einsrit: 
rlarstellt. der dir koiisiiriirive Ziisritiiiiiiing d e s  ßiinrles- 
tages erforrlc>rt. 
3. ( 1 )  In einem t l ( i i i~~t . s i ic I i~~v~~rf i i I i r~~i i  I i c~ r l [ i r f '  O S  der Klii- 
riiny, wie weit der iinmittcllxir lirrift Verfiissiiiig gd tu i -  
rie, konstitiitivr Parlrinic~iitsvorhc.litr(t irn Wi~lirvc~rfii.s- 
siin~gsreclit reichr. Der Iioii.stiti[ti~~c~ P r i r l r i t ~ i c ~ r i i . s i ~ o i ~ l ~ c ~ I i r i l t  

ist in der Bqriiiidiing r i i i t  rlri.s liistorisclic~ Bild riries 
Kriegseintrirts ziigeschiii~reii (vgl. B VerfG E 90, 386- 
38-?). Unter den h(>iitigcn politischeri Bedingiiiigen, iii 
denen Kriege nicht inchr ,fhrtnlich c>rkliirt ~ t ~ s d c ~ i r ,  s l d i t  
eine siikzessivci V(~r,s~rickiiiig iri beitwffiictr Aiisc~iii- 
andersetziingen dem ojfi:iellen Kriegseintritt glcJicli. 
Deshalb iititcrliegt griinrl.siir:lich jeder Eiiisrirz hervr1,ff- 
neter clriitscher Strritkriiftr tlcr konstiriitiiwi ptirlriiiiai- 

tririsch ( ~ i i  Mit) t lirk i ii ig .  

Ir? i Haiiy tsach eve<frih ren ist tirshrilb der Frrige nricli z i i  - 
gehen. wrinn ein >> Einsritz bewriffiieter Srreitkri$e« an- 
ziinehmen ist, insbesonrlere wnnn rlriitsche Solrlriten „in 
bewriffiiete Unteriiehiniinge~i einbezogen« sind (vgl .  
BVerfGE 90,2Sh. .?<Y/-,!). Fiir drir konkreten Fall ist etlvir 
zii kliiren, rib wriiiii lind inwieweit der Einsritz in inte- 
grierten N A T O -  Verbänden zii einem den Parlaments- 
vorbehrilt rriislöseritlen bewnffiieten Einsritz wird. wenn 
diese Verhiirirlc den Liiftraiini eines Biiritliii.siiiit~sli~~(l.s 
iiberwricheii, riessen Staatsgebiet unmittelbar ( in eiri 
kriegsixfangenes Territorium (ingrenzt. oder wenn sich 
die lhrrwrichiing rlrrriiber hinms ( i i i f  das Territoriiim 
eines un dem bewaffneten Kon,flikt beteiligten Stnrites 
erstreckt. Ferner könnte kläriingsbediirftig sein. inrvic- 
weit rriich eine mittelbare Einbeziehring in heivrlffrierr 
Unternehmungen den Pr~rlnmentsvorhehiilt riiultjst. 
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Dicis gilt inshesoridere im vorliegenden Fdl, wenn Eni- 
w ickli r iigeii ni ögiich sin ri. r l i i s s  der Biin dn isprirtr irr, des- 
sen Gehiet ;ii sichern ist, sc4hst zii einer kriegfiilirenrien 
Pnrtei wird. Da tiic tlrtsiichlichc Entwickliitzg - nach 
~ C I H  derzeitigen Erkciiritiiisstciiid des Senrits, uiich ncich 
dein Vortrug der Biindesregieriing - nicht bereits eine 
iiiii~iittelharc Eirihe:iehiing in Kamp~~iurirlliing~~ii er- 
kciiiieii lhsst. ist der Antrog ~rirch nicht offirnsichtlich he- 
griindet. << ' 
Diese Ausführungen sprechen für sich. In der Tendenz 
sind die Ausführungen parlamentsfreundlich. Sie deu- 
ten darauf hin, dass der Parlanientsvorbehalt eher wei- 
ter reicht und der außenpolitische Handlungsspiel- 
i-auni der Bundesregierung beim Einsatz von Soldaten 
dementsprechend eher gering ist. Das Bundesverfas- 
sungsgericht gibt mit seinen Fragen und Hinweisen. 
trotz gelegentlicher Klagen von Richterinnen und 
Richtern über die Politik, die dazu neigc, Karlsruhe als 
>,Ersatzgesetzgebcr« zu missbrauchen. jedenfalls gro- 
ße Entscheidungsfi-eude in  Sachen Parlamentsheer 
und Parlanientsvorbehalt in cineni evcntuellen Haupt- 
sache ver fall r c n zu e r ke n n en . 

IV. Der Auftrag an den Gesetzgeber 

Seit der verfassungsreclitlielicii Entdeckung des Parla- 
nientsvorbelialts ini Urteil vom 12. Juli 1994 sind 
k n a p p  10 Jahre vergangen. Das Gericht hatte dem Ge-  
setzgeber damals auch nahe gelegt. Vcrlahren und In- 
t c n si i ir t bz w. Form und Ausmaß dc r parl a m e n t ar i sc he n 
Mitwirkung ini Einzeincn gesetzlich zu regeln. Dabei 
hat CS angedeutet. dass Zeitpunkt und Intensität der 
Kontrolle des Parlaments Über die Bundesregierung 
bei Einsätzen. die keinen Aufschub dulden. bei Einsät- 
zen v o n  crkennbai- gci-iiigci- Bedeutung und bei Ein- 
siitzen ini Rahmen von vertraglich geregelten Prograin- 
men militärischer Integration unterschiedlich intensiv 
und abgestuft ausgestaltet werden können 10. Z u  die- 
sem Gesetz ist es bislang bekanntlich nicht gekommen. 
So gibt es noch keine vollständige rechtliche Klarheit 
darüber. ab  wann die Schwelle zur bewaffneten militä- 
rischen Unternehmung. die den Parlamentsvorbehalt 
auslöst, überschritten ist. Das Gericht hatte damals 
keine abstrakte Formel entwickelt. sondern es hat sich 
aus nahe liegenden Gründen mit eher kasuistischen 
Uberlegungen begnügt 'I. 
Inzwischen sind die Erfahrungen mit und das rechtli- 
che Fallmaterial an bewaffneten Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr zwar stark gewachsen. Immer wieder gab 
und gibt es aber neue Grenz- und Zweifelsfälle, o b  das 
Parlament zu beteiligen sei oder nicht. Auch der ak- 
tuelle Einsatz der AWACS-Flugzeuge mit deutschen 
Soldaten in der Türkei stellt solch einen Grenzfall dar. 
Eindeutig nicht dem Parlamentsvorbehalt unterfallen 
damals und heute lediglich »Hilfsdienste und Hilfeleis- 
tungen im Ausland. sofern die Soldaten dabei nicht in 
bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind« '*.Auch 
die eindeutigen Fälle eines bewaffneten Auslandsein- 
satzes stellen rechtlich gesehen kein Problem dar. 

Zwischen diesen Größen wird es immer wieder neue 
und unvorhergesehene Situationen geben, die sich der 
eindeutigen Zuordnung entziehen und die von Fall zu 
Fall zu entscheiden sind. In dieser Zone wird eine 
abstrakt-generelle Rechtsformel, die den bewaffneten 
Einsatz im Ausland abschließend definiert und mit der 
man allc Zweifelsfälle der Zukunft bereits im Vorhi- 
nein lösen kann, alleine kaum weiter helfen. Es ist sehr 
zweifelhaft. ob eine rechtliche Formel zur rechtlichen 
Klärung der Einsatzqualität bei neuen Fallgruppen der 
intcrnationalen Krisenbewältigung. die über Allge- 
meines hinausginge, gelingen kann. Jedenfalls bliebe 
eine solche abstrakt-generelle Regelung ihrerseits 
stets interpretationsbedürftig - mit der Folge, dass der 
vermeintliche Gewinn einer gesetzlichen Regelung 
sich auf die Ebene der Interpretation des Gesetzes 
verlagern würde. 

Wo die steuernde Kraft des materiellen Rechts ver- 
sagt, können allenfalls verfahrensrechtliche Regelun- 
gen weiterhelfen. Versucht man, die Ansätze von 1994 
und die am 25. März gegebenen Hinweise zusammen- 
zulegen. so wird deutlich, dass das Gericht sehr behut- 
sam mit den Rechten des Parlaments umgeht. Mit aller 
gebotenen Vorsicht kann man daraus den Rechts- 
grundsatz »in1 Zweifel fl ir  dcri Parlr~r~ientsvorheli~~lt~~ 
herauslesen. Weil Kriege nicht mehr förmlich erklärt 
werden, sondern häufig mehr oder weniger auf schlei- 
chendem Wege zustande kommen (»sukzessive Ver- 
strickung«), dürfte das Gericht dazu neigen, auch 
„mittelbare« Beiträge in einem internationalen be- 
waffneten Konflikt als ausreichend für das Auslösen 
des Parlanientsvorbehalts anzusehen '-'. Die uneindeu- 
tigen Fälle ließen sich mit dem Grundsatz nim Zweifel 
für den Parlamentsvorbehaltc< wohl am ehesten einer 
Lösung zuführen. wobei in einer systemkonformen Lö- 
sung das Parlament selbst - und nicht die Regierung - 
über die Frage des Parlamentsvorbehalts zu befinden 
hätte. 

Zur  Ausgestaltung des konkreten Verfahrens einer ge- 
setzlichen Regelung der  Parlamentsbeteiligung lassen 
sich der Entscheidung vom 25. März 2003 dagegen kei- 
ne  Hinweise entnehmen. Es  bedarf jedoch keiner gro- 
ßen prognostischen Fähigkeit um vorherzusehen, dass 
das Bundesverfassungsgericht in einem eventuellen 
Hauptsacheverfahren auch in verfahrensniäßiger Hin- 
sicht sehr viel detailliertere Vorgaben für ein Parla- 
mentsbeteiligungsgesetz als im Urteil vom 12. Juli 1994 
machen würde. Es  bleibt abzuwarten. ob es dazu 
kommt oder o b  der Gesetzgeber selbst die Initiative 
ergreift. 

Beschluss vom 23. März 2003 - 2 BvQ 18/03 - B.II.2.b) 
und La). 

I" BVerfGE 90.286.389 f. 
BVerfCE 90.286.387f. 

l 2  BVerfGE 90.286.388. 
l 3  Hierauf deuten die Hinweise in BVerfGE 88,173,185, wo- 

nach nicht nur das fliegende Personal des AWACS-Verban- 
des. sondern »in gleicher Weise das Bodenpersonal. in die 
bewertende Betrachtung mit einzubeziehen ist. 
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